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1. Problem- und Aufgabenstellung 
 
Die Finanzlage des Landes Nordrhein-Westfalen hat sich im Verlauf des 
vergangenen Jahres weiter angespannt. Die Nettokreditaufnahme, die be-
reits im Haushaltsplan 2004 höher angesetzt war als die eigenfinanzierten 
Investitionsausgaben, wurde mit dem ersten und dem zweiten Nachtrags-
haushalt weiter aufgestockt. Damit überschreitet der Landeshaushalt die in 
der Landesverfassung festgelegte Grenze der Neuverschuldung. Zur Recht-
fertigung dieses Vorgehens beruft sich die Landesregierung auf das Vorlie-
gen einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts. In der Be-
gründung des Gesetzentwurfs wird argumentiert, dass auf sich abzeichnende 
Haushaltsbelastungen, insbesondere auf die geringeren Steuereinnahmen, 
zur Stützung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage nicht mit Einsparungen 
reagiert werden solle.  
 
In dieser Stellungnahme prüfen wir, ob diese Argumentation aus ökonomi-
scher Sicht überzeugend ist. Zunächst beschreiben wir die gesamt- und fi-
nanzwirtschaftliche Lage in Nordrhein-Westfalen sowie die NRW-
Haushalts- und Finanzplanung. Es wird kurz skizziert, worauf die schwache 
gesamtwirtschaftliche Entwicklung in NRW zurückgeführt werden kann, 
und geprüft, ob zur Überwindung dieser Schwäche eine höhere Kreditfinan-
zierung geeignet ist. Darauf aufbauend werden der bestehende Konsolidie-
rungsbedarf analysiert und mögliche Konsolidierungsansätze dargestellt. 

2. Gesamt- und finanzwirtschaftliche Ausgangslage 
 
Die amtliche Steuerschätzung basiert auf den gesamtwirtschaftlichen Vor-
gaben der Bundesregierung. Diese legte im Mai 2004 für die Jahre 2004 und 
2005 einen Zuwachs des realen BIP in Deutschland von 1,5 %1 bzw. 1,8 % 
zugrunde; für die mittlere Frist ging sie von einem Anstieg von durchschnitt-
lich 2 % je Jahr aus. Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung Nord-
rhein-Westfalens bleibt dahinter zurück: Die RWI-Prognose für NRW weist 
für 2004 ein reales BIP-Wachstum von 1,4 % aus, wobei erhebliche positive 
Impulse aus dem Ausland kamen. Für 2005 zeichnet sich, nun stärker ge-
stützt auf die Binnennachfrage, ein Zuwachs von 1,1 % ab. Das nominale 
Wachstum beläuft sich in beiden Jahren auf 2,1 %. Die Lage auf dem Ar-
beitsmarkt verbessert sich dabei nur wenig (Döhrn et al. 2004). 
 
Im NRW-Landeshaushalt 2004 waren die (um besondere Finanzierungsvor-
gänge) bereinigten Gesamtausgaben mit rund 48 Mrd. € und die bereinigten 

                                                           
1 Bei der Steuerschätzung im November 2003 wurde ein Wirtschaftswachstum von 1,7 % zu Grun-

de gelegt. 
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Gesamteinnahmen mit 43,1 Mrd. € veranschlagt; die Nettokreditaufnahme 
war mit 4,9 Mrd. € um 1,5 Mrd. € höher angesetzt als die Summe der eigen-
finanzierten Investitionen. Diese Planungen konnten insbesondere wegen 
eines geringeren Steueraufkommens nicht eingehalten werden; die Netto-
kreditaufnahme wurde im ersten Nachtragshaushalt auf 5,8 Mrd. € und im 
zweiten auf rund 7 Mrd. € festgesetzt. Bis 2008 sieht die Finanzplanung zwar 
eine schrittweise Verringerung der Nettokreditaufnahme auf 3,3 Mrd. € vor; 
die Neuverschuldung ist aber auch in den Jahren 2005 und 2006 höher ange-
setzt als die Summe der eigenfinanzierten Investitionen.  
 
Die geplante Rückführung der Nettoverschuldung soll durch eine zurück-
haltende Ausgabenpolitik erreicht werden. Während bei den bereinigten 
Gesamteinnahmen im Finanzplanungszeitraum 2004 bis 2008 der Anstieg 
auf 3 % p.a. veranschlagt ist, ist die Zunahme der bereinigten Gesamtaus-
gaben nur auf 0,8 % p.a. festgelegt. Einen wesentlichen Beitrag leisten hier-
zu die globalen Minderausgaben, die sich in den Jahren 2006 bis 2008 auf 
jährlich 850 Mill. € bzw. durchschnittlich 1,8 % der Ausgaben belaufen sol-
len. Sie müssen allerdings im Haushaltsvollzug noch erwirtschaftet werden - 
ein angesichts ihrer Höhe ehrgeiziges Ziel. Die Landesregierung weist ex-
plizit darauf hin, dass dies weitere Einschnitte notwendig macht, aber auch 
zusätzliche Anstrengungen zur Stabilisierung der steuerlichen Einnahmeba-
sis erfordert (Landtag Nordrhein-Westfalen 2004: 49). Von den Ausgabear-
ten tragen insbesondere die Investitionen (0,5 % p.a.) und die laufenden 
Zuweisungen und Zuschüsse (0,8% p.a.) zum Defizitabbau bei. Im Einzel-
nen stellt sich die Veränderung der Ausgabenstruktur folgendermaßen dar: 
Die Personalausgabenquote steigt – trotz tariflicher und organisatorischer 
Maßnahmen – von 40,9 % 2004 auf 41,9 % 2008. Die laufenden Zuweisun-
gen belaufen sich auf etwa ein Drittel der bereinigten Gesamtausgaben: 
davon sind die allgemeinen Zuweisungen an die Gemeinden und Gemein-
deverbände (kommunaler Finanzausgleich) sowie die Transferausgaben an 
andere Bereiche (u.a. Unternehmen, soziale Einrichtungen) die bedeu-
tendsten. Die Zinsausgabenquote steigt infolge der anhaltend hohen Kredit-
finanzierung von 9,5 % 2005 auf 10,2 % 2008. Dabei profitiert die Landes-
regierung von einem niedrigen Zinsniveau. Die Investitionsquote sinkt von 
10,1 % 2004 auf 9,9 % 2008; ihr Rückgang würde damit im Vergleich zu der 
im Jahre 2003 vorgelegten mittelfristigen Finanzplanung gemildert. 
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Tabelle 
Eckwerte des NRW-Haushalts 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Bereinigte Gesamtausgaben, Mill. € 47 417a 48 712 b 49 436 b 48 216 b 49 479 b 50 188 b 

Veränd. gg. Vorjahr in % -0,6 2,7 1,5 -2,5 2,6 1,4 

Bereinigte Gesamteinnahmen, Mill.  € 40580 a 41 635 b 44 128 b 44 198 b 45 582 b 46923 b 

Veränd. gg. Vorjahr in % -5,8 2,6 6,0 0,2 3,1 2,9 

Eigenfinanzierte Investitionsausgaben, Mill. € 3661 a 3 665b 5 212 b 3 900 b 4 000 b 4 100 b 

Nettokreditaufnahme, Mill. € 6 666a 7 059 b  5 304 b  4 000 b  3 900 b  3 300 b  

Über-/Unterschreitung der Kreditobergrenze, 
Mill. € 

+3005 +3 394 + 92 + 100 -100 - 800 

Nachrichtlich:       

Nominales BIP, Mrd. € 466,9 476,7c 486,6 c    

Veränd. gg. Vorjahr in % 0,6 2,1 2,1    

Reales BIP, Mrd. € 436,3 442,4 c 447,3 c    

Veränd. gg. Vorjahr in %  1,0 1,4 1,1    

Deutschland       

Nominales BIP, Mrd. € 2 129,2d 2177,4 d 2236,9 d 2 312,0 d 2 389,7 d 2470,0 d 

Veränd. gg. Vorjahr in % 0,9 2,3 2,7 3,4 3,4 3,4 

Reales BIP, Mrd. € 1985,2 e 1975 e 2047 e    

Veränd. gg. Vorjahr in %  -0,1 1,7 1,3    

Quellen: a)Nach Angaben des Finanzministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen. - b)Landtag Nordrhein-Westfalen (2004). – 
c) Döhrn et al. (2004). – d) Nach Angaben des Arbeitskreises Steuerschätzungen beim Bundesministerium der Finanzen im Mai 
2004. – e) RWI-Konjunkturprognose, 13. Dezember 2004. 

 
 

3. Bewertung der gesamt- und finanzwirtschaftlichen Entwick-
lung 

 
3.1 Rechtfertigung der Neuverschuldung 
 
Die Nettokreditaufnahme darf nach der Landesverfassung die Summe der 
eigenfinanzierten Investitionen nur überschreiten, wenn eine Störung des 
gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts vorliegt. Auf eine solche Störung 
beruft sich die Landesregierung. Läge sie nicht vor, wären die Haushalte der 
Jahre 2004 bis 2006 verfassungswidrig. 
 
Der Haushaltsgesetzgeber besitzt bei der Frage, ob eine Störung des ge-
samtwirtschaftlichen Gleichgewichts vorliegt, einen Einschätzungs- und 
Beurteilungsspielraum. Er muss allerdings die wirtschaftliche Situation und 
die Eignung der gewählten Maßnahmen zur Abwendung einer Störung des 
gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts darlegen. Diese Einschätzung muss 
nachvollziehbar und – gemessen an den vorliegenden Daten, den Aussagen 
der gesetzlich verankerten Organe der finanz- und wirtschaftspolitischen 
Meinungs- und Willensbildung, z.B. Finanzplanungsrat, Sachverständigenrat 
zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR), Wirt-
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schaftsforschungsinstitute, Deutsche Bundesbank – vertretbar sein (Parla-
mentarischer Beratungs- und Gutachterdienst des Landtags NRW 2004). 
 
In Deutschland hat nach drei Jahren wirtschaftlicher Stagnation Mitte 2003 
ein moderater Aufschwung eingesetzt, der sich nach Einschätzung aller 
Wirtschaftsforschungsinstitute und des SVR 2005 fortsetzen wird. Auch in 
Nordrhein-Westfalen erholt sich die Konjunktur, wenngleich das Wachstum 
schwächer ausfallen dürfte als im übrigen Bundesgebiet (Döhrn et al. 2004). 
Angesichts der konjunkturellen Erholung lässt sich nach unserer Einschät-
zung eine Überschreitung der landesverfassungsrechtlichen Grenze der 
Neuverschuldung nur schwer mit einer Störung des gesamtwirtschaftlichen 
Gleichgewichts begründen.  
 
Auch lässt sich eine höhere Kreditaufnahme zum Ausgleich von konjunk-
turbedingten Mindereinnahmen nur schwer rechtfertigen, denn das gegen-
über den Haushaltsplanungen geringere Steueraufkommen ist weniger auf 
eine Abschwächung der Konjunktur als vielmehr auf eine andere Struktur 
der Einkommensentstehung und -verwendung zurückzuführen: So ist – 
verglichen mit den gesamtwirtschaftlichen Vorgaben der Bundesregierung 
zur Steuerschätzung im November 2003 bzw. im Mai 2004 – das Aufkommen 
der gewichtigsten Steuern, der Lohnsteuer und der Steuern vom Umsatz, schwä-
cher als erwartet gestiegen, weil die gesamtwirtschaftliche Expansion vorwiegend 
von der steuerunergiebigen Auslandsnachfrage getragen wurde und die Bruttolöh-
ne und -gehälter nur schwach zunahmen; hinzu kommt, dass die Gewinnsteuern 
den kräftig steigenden Gewinnen erst mit Zeitverzögerung folgen. 
 
3.2 Kreditfinanzierte Finanzpolitik zur Stärkung der Wachstumskräfte? 
 
Weil die Wirtschaft in Deutschland schon seit Beginn der neunziger Jahre 
nur schwach wächst, besteht – trotz zeitweilig auch außenwirtschaftlich be-
dingter Beeinträchtigungen – in der wissenschaftlichen Diskussion weitge-
hend Einigkeit darüber, dass die Ursachen der Wachstumsschwäche vor 
allem struktureller Natur sind. Bei einem Vergleich der einzelnen Bundes-
länder mit dem Bundesgebiet und auch bei einem Vergleich der Länder 
untereinander wird von uns das BIP je Einwohner als zentrales Bewer-
tungskriteriums herangezogen. In Nordrhein-Westfalen wuchs das reale BIP 
je Einwohner im Zeitraum von 1992 bis 2002 mit jahresdurchschnittlich 
0,4 % deutlich geringer als in den „finanzstarken“ Ländern Baden-
Württemberg, Bayern und Hessen, wo es zusammengefasst um jahresdurch-
schnittlich 0,9 % zunahm (Schaubild 1) (RWI 2004).  
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Schaubild 1 
BIP je Einwohner in Nordrhein-Westfalen sowie den finanzschwachen und finanzstarken
westdeutschen Flächenländern
1992 bis 2002; Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %
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Eigene Berechnungen nach Angaben der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechungen der Länder.  
 
Eine Betonung der längerfristigen Wachstumsperspektive wurde europa-
weit durch die Lissabon-Strategie versucht. Deren Ziel einer verstärkten 
Förderung von Forschung und Entwicklung basiert auf der Einschätzung, 
dass die derzeitige Wachstumsschwäche in den Mitgliedsländern unter an-
derem auf vergleichsweise geringe FuE-Aktivitäten zurückzuführen ist. 
Nimmt man das in Barcelona 2002 vereinbarte Ziel, die Forschungs- und 
Entwicklungsausgaben bis 2010 auf 3 % des BIP zu erhöhen, als Maßstab, 
besteht noch ein erheblicher Handlungsbedarf:  Die Quote lag in Deutsch-
land mit 2,5 % und in Nordrhein-Westfalen mit 1,8 % jedenfalls deutlich 
unter dieser Marke.  
 
Aus der strukturellen Dimension der Wachstumsschwäche lässt sich für die 
Finanzpolitik folgern, dass eine weitere Anhebung der staatlichen Ausgaben 
verfehlt wäre, wenn sie zur Stärkung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage 
verwendet würde. Die Betonung der Langfristperspektive sollte vielmehr 
dazu führen, dass bei der Ausgabenplanung wachstumsfördernde Maßnah-
men zulasten konsumtiver Ausgaben eine höhere Priorität erhalten. 
 

4. Hoher Konsolidierungsbedarf und Verschlechterung der 
Ausgabenstruktur  

 
Im Finanzplanungsrat, in dem die Planungen von Bund, Ländern und Ge-
meinden koordiniert werden, wurde vereinbart, dass die Ausgaben der 
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Bundesländer 2005 und 2006 weiterhin um lediglich 1 % p.a. steigen sollen. 
Diese Vorgabe erfüllt Nordrhein-Westfalen, wenn die Haushaltsplanungen 
verwirklicht werden. Dies reicht aber nicht aus, um die landesverfassungs-
rechtliche Grenze der Neuverschuldung einzuhalten. Die Kreditobergrenze 
wird nach den Planungen jedenfalls erst 2007 nicht mehr überschritten. 
Wenn in den Jahren 2005 und 2006 ggf. anfallende Mehrausgaben und/oder 
Mindereinnahmen durch eine höhere Neuverschuldung aufgefangen werden 
(Tabelle 1), würde die Kreditobergrenze noch deutlicher überschritten. Dies 
ist vor dem Hintergrund zu bewerten, dass Einnahmen und Ausgaben in der 
Vergangenheit zum Teil merklich über- bzw. unterschätzt wurden. Allein 
das daraus resultierende Haushaltsrisiko beläuft sich auf mehr als 3 % des 
Haushaltsvolumens (RWI 2003); in den kommenden Jahren entspricht dies 
etwa 1,5 Mrd. € je Jahr. Hinzu kommt, dass – wie bereits dargelegt – erheb-
liche globale Minderausgaben im Haushaltsvollzug erst noch erwirtschaftet 
werden müssen.  
 
Den hohen Konsolidierungsbedarf verdeutlichen auch unsere Berechnun-
gen zur Nachhaltigkeit des NRW-Haushalts (Schaubild 2), die auf dem 
Konzept der fiscal sustainability der OECD beruhen. Zur Stabilisierung der 
Schuldenstandsquote müsste der Landeshaushalt im Jahr 2005 statt eines 
Primärdefizits von voraussichtlich 0,6 Mrd. € einen Primärüberschuss in 
Höhe von 4,2 Mrd. € aufweisen. Der Einsparbedarf beläuft sich daran ge-
messen auf 8,4 % der (um die Zinsausgaben) bereinigten Ausgaben. Vor 
diesem Hintergrund stellt sich nicht mehr die Frage ob, sondern wie zu kon-
solidieren ist, zumal bei diesen Berechnungen die auf Pensionsverpflichtun-
gen beruhenden impliziten Staatsschulden noch nicht berücksichtigt sind.  
 
Schaubild 2 
Primärsaldo, notwendiger Primärsaldo und Schuldenstandsquote  in Nordrhein-Westfalen

1970 bis 2003; in % des BIP
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Eigene Berechnungen nach Angaben des Finanzministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen.
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Die Konsolidierungsbemühungen setzten in den vergangenen Jahren vor 
allem an den Personalausgaben an, die den größten Ausgabenblock des 
Landeshaushalts darstellen. So wurden u.a. die Arbeitszeit erhöht, das 
Weihnachtsgeld gesenkt und das Urlaubsgeld gestrichen, die Lohnsteige-
rungen eng begrenzt und Personal abgebaut2. Mittelfristig wird die Perso-
nalausgabenquote nach den vorliegenden Planungen indes wie erwähnt 
steigen – von rund 41 % im Jahr 2004 auf 41,9 % 2008. Inwiefern in diesem 
Bereich durch die anstehende (Tarif-)Reform des öffentlichen Dienstes 
oder die Ergebnisse einer durchgreifenden Verwaltungsreform Einsparpo-
tenziale eröffnet werden könnten, lässt sich erst auf Basis empirischer Un-
tersuchungen beantworten. 
 
Die Transferausgaben3 des Landes werden für 2004 und 2005 mit jeweils 
6,9 Mrd. € beziffert (Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen 
2004: 116f.). Dies entspricht rund 14 % der bereinigten Gesamtausgaben. 
Das Förderspektrum reicht dabei von der Mittelstandsförderung über Ar-
beitsmarktmaßnahmen bis hin zur Familien- und Seniorenpolitik. Der För-
derbericht, der die Entwicklung der Transferausgaben im Einzelnen dar-
stellt, macht das Bemühen erkennbar, deren Effektivität und Effizienz zu 
überprüfen. Das hierzu gewählte Instrumentarium ist allerdings von unter-
schiedlicher Qualität: neben Verwendungsnachweisen stehen hier sog. 
Wirksamkeitsdialoge und Evaluierungen. Ziel muss letztlich eine Evaluie-
rung möglichst aller Maßnahmen sein, um Konsolidierungspotenziale er-
schließen zu können. 
 
Das Land beabsichtigt in der aktuellen mittelfristigen Finanzplanung einen 
geringeren Rückgang der Investitionsquote als in der vorhergehenden Pla-
nung. Die aufgestockten öffentlichen Investitionen bewirken freilich nicht 
zwangsläufig ein höheres BIP-Wachstum und Steuermehreinnahmen. Zur 
Beurteilung der möglichen Wachstumswirksamkeit sind funktionale Ausga-
bekategorien in den Blick zu nehmen. Anhaltspunkte dazu kann das vom 
Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstitut (Köln) entwickelte Konzept 
des wachstums- und nachhaltigkeitswirksamen Ausgabenbudgets (WNA-
Budget) liefern. Es versucht, die zukunftswirksamen Ausgaben eines Haus-
halts zusammenzufassen, und stuft dabei u.a. die Ausgaben zur Förderung 
des Humankapitals, familienpolitische Maßnahmen, Ausgaben zum Schutz 
der Umwelt und zur Förderung erneuerbarer Energien sowie Infrastruktur-

                                                           
2 Zur Bewertung des achten Gesetzes zur Änderung des Besoldungsgesetzes für das Land Nord-

rhein-Westfalen (Achtes Landesbesoldungsänderungsgesetz – 8. ÄndLBesG) vgl. die Stellungnahme 
des RWI zur Anhörung des Unterausschusses „Personal“ des Haushalts- und Finanzausschusses des 
Landtags Nordrhein-Westfalen. 

3 Leistungen des Landes an Dritte, denen keine unmittelbare Gegenleistung gegenübersteht. Die Er-
füllung von Auflagen im Rahmen des Zuwendungsbescheids stellt hier keine Gegenleistung dar. 
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leistungen im Verkehrs- und Nachrichtenwesen als wachstums- und nach-
haltigkeitswirksam ein. Nach diesem Konzept haben wir die mittelfristige 
Finanzplanung aus dem Jahre 2003 analysiert; dabei wurde eine Verschlech-
terung der Ausgabenstruktur ermittelt (Schaubild 3). Inwieweit die aktuel-
len Planungen daran etwas geändert haben, ist mangels aktualisierter Be-
rechnungen derzeit noch nicht zu beantworten.  
 
Schaubild 3 
Wachstums- und nachhaltigkeitswirksame Ausgaben in Nordrhein-Westfalen
2000 bis 2007; in % der bereinigten Gesamtausgaben
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Eigene Berechnungen nach Angaben des Finanzministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen.  
 
Die Landesregierung hat darüber hinaus eine Reihe von Maßnahmen zur 
Steigerung von Effizienz und Effektivität ihrer Aufgabenerfüllung ergriffen. 
Dazu zählen u.a. die Gründung von Landesbetrieben sowie die Anwendung 
betriebswirtschaftlicher Instrumente auf die öffentliche Verwaltung 
(Benchmarking, Reform des Haushalts- und Rechnungswesens). Obgleich 
diese Maßnahmen wohl in die richtige Richtung weisen, sehen sich Regie-
rende in vielen Fällen mit dem Problem konfrontiert, dass die durchgeführ-
ten Maßnahmen nicht von wissenschaftlicher Seite auf ihre Wirksamkeit hin 
überprüft werden. Das RWI hat bereits in verschiedenen Stellungnahmen 
auf die Bedeutung einer solchen Erfolgskontrolle durch die Wissenschaft 
hingewiesen (Fertig et.al. 2004). Zumindest in Bezug auf die Förderpolitik 
hat die Landesregierung die Bedeutung einer Erfolgskontrolle erkannt.  
 
 
5. Fazit 
 
Nach unserer Auffassung lässt sich die in den Nachtragshaushalten vorgese-
hene (weitere) Überschreitung der in der Landesverfassung festgeschriebe-
nen Grenze für eine Nettokreditaufnahme derzeit kaum mit einer Störung 
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des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts begründen. Die immerhin mode-
rat wachsende Wirtschaft liefert hierfür keine Grundlage.  
 
Das sowohl im Bundesgebiet als auch in Nordrhein-Westfalen schwache 
Wirtschaftswachstum der vergangenen Jahre dürfte zum dominierenden 
Teil auf strukturelle Probleme zurückzuführen sein. Ansatzpunkte zur Ver-
besserung der Situation sehen wir deshalb eher auf der Angebotsseite. Eine 
im Vergleich zum ursprünglichen Haushaltsansatz zusätzliche Kreditauf-
nahme zur etwaigen Stärkung der Nachfrage macht aus unserer Sicht wenig 
Sinn.  
 
Nicht nur der laufende Haushalt, sondern auch die mittelfristigen Finanz-
planungen sind äußerst knapp kalkuliert. Der von der Landesregierung 
geplante Konsolidierungspfad birgt folglich erhebliche Risiken. Im Ver-
gleich zu den Planungen höhere Ausgaben und/oder niedrigere Einnahmen 
könnten zu einer weiteren Anspannung der Haushaltslage führen; ohnehin 
überschreiten die Haushalte bis 2006 die in der Landesverfassung festge-
schriebene Grenze für eine Nettokreditaufnahme. 
 
Weil zudem in der hier zu bewertenden Zeitperiode keine grundlegende 
Verbesserung der Einnahmehoheit der Länder abzusehen ist und die Abga-
benbelastung bereits hoch ist, stehen Landesregierung und Parlament vor 
der Herausforderung, die Ausgaben stärker einzuschränken als bislang ge-
plant.  
 
Die Defizitrückführung sollte indes nicht zu Lasten von wachstumswirksa-
men Ausgaben gehen, mit denen eine nachhaltige Finanzpolitik erreicht 
werden könnte. Es müssen offensichtlich Prioritäten gesetzt werden. Den 
Wert der ökonomischen Beratung der Politik sehen wir dabei am ehesten 
darin, dass Maßnahmen umfassend – also von ihrer ersten Konzeption über 
Beratungs- und Entscheidungsphase bis hin zur Implementierung samt sich 
anschließender Erfolgskontrolle – eine unabhängige wissenschaftliche Eva-
luation erfahren. Nur so lässt sich feststellen, was einzelne Maßnahmen 
bewirken oder bewirkt haben und zu welchen (Opportunitäts-)Kosten dies 
erreicht wurde.  
 
Letztlich lassen sich nur durch eine solche Vorgehensweise gesicherte In-
formationen darüber gewinnen, welche Konsolidierungsmaßnahmen erfolg-
reich sein dürften. Wir sehen hier in Zukunft Politik und (ökonomische) 
Wissenschaft gleichermaßen gefordert.  
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